
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Informatik und Kommunikationswissenschaften mit  
  dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 
 

 

Basismodul 
Modulnummer 721314 

Modulname 
 

Lehren und Lernen mit Medien 
 

Modulverantwortlich 
 

Professur Psychologie digitaler Lernmedien 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 
 

Inhalte: Vermittlung von Wissen über kognitionspsychologische Theorien, 
Gestaltungsempfehlungen und Forschung zu multimedialen und interaktiven 
Lernmedien 
 
Qualifikationsziele: Erwerb von grundlegenden Kenntnissen und Anwen-
dungskompetenzen in den Bereichen: 
 kognitionspsychologische Theorien zum Lehren und Lernen mit Medien 
 Gestaltungsempfehlungen zu multimedialen und interaktiven Lernme-

dien 
 kognitive, metakognitive, motivationale, emotionale, soziale und kultu-

relle Prozesse beim Lehren und Lernen mit Medien 
 aktuelle Forschungsbefunde zum Lehren und Lernen mit multimedialen 

und interaktiven Medien 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung.  
 V: Lehren und Lernen mit Medien I (2 LVS) 
 V: Lehren und Lernen mit Medien II (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls Vorlesung Lehren und Lernen mit Medien I äquivalent zur Vorlesung Lehren 
und Lernen mit Medien I im Bachelorstudiengang Medienkommunikation  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 
 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
 60-minütige Klausur zur Vorlesung Lehren und Lernen mit Medien I  

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
 60-minütige Klausur zur Vorlesung Lehren und Lernen mit Medien II (Prü-

fungsnummer: 76645) 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  
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